
Ein Hausanschluss

Einzelnes Haus:
•	 an der Hauseinführung direkt nach dem 

Absperrhahn

Doppel-/Reihenhäuser:
•	 an der Hauseinführung oder
•	 am abzweigenden T-Stück für weitere in 

Betrieb befindliche Gasinstallationen oder
•	 bei direkter kurzer Distanz auch nach dem 

Absperrhahn

Mehrfamilienhäuser

•	 bis zum T-Stück für weitere in Betrieb be-
findliche Gasinstallationen

Für eine reibungslose Schliessung von Gasleitungen sind die nachstehenden Schritte und Zuständigkeiten 
zu berücksichtigen:

Teilschritt Zuständigkeit

Termin Demontage Gaszähler / Gaszähler zur 
Abholung bereit

Installationskontrolle Gas TBW

Demontage Gaszähler und Rückbau der Gasleitung Sanitärfirma

Schliessung gasführende und nicht gasführende 
Leitungen sowie Demontage der Gasleitungen

Sanitärfirma
Hinweis: Nur SVGW-zertifizierte Sanitärfirmen sind berechtigt.

Gaszuführende Leitungen, die nicht mehr zur Gaslieferung verwendet werden, müssen folgendermassen 
getrennt und verschlossen werden:
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Demontage und Verschliessung durch Sanitärfirma, Abholung durch TBW1

2 Demontage und Verschliessung durch Sanitärfirma

3 Demontage und Verschliessung durch Sanitärfirma

 

Demontage  
Gaszähler und 
Leitungsstilllegung
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